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Erwägungen

E. 1
Ziff. 1 des baselstädtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein
Dreiergericht des Appellationsgerichts.

1.2Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen
einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie
Unangemessenheit gerügt werden. Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime.
Die Berufung kann beschränkt werden. Erfolgt bloss eine Teilanfechtung, erwachsen die
nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft das
erstinstanzliche Urteil in Bezug auf den Beschuldigten nur bezüglich der Einstellung des
Verfahrens betreffend die Übertretung der Chauffeurverordnung ARV 2 durch eine
mangelhafte Überwachung der Kontrollmittel bezüglich Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit der
angestellten Taxichauffeure (Strafbefehl Ziff. 2 Punkt 2) angefochten und zusätzlich zu den
ergangenen Schuldsprüchen auch diesbezüglich einen Schuldspruch sowie insgesamt eine
entsprechend höhere Busse beantragt. Der Beschuldigte hat das Urteil nicht angefochten.
Damit sind die Schuldsprüche gegen ihn wegen mehrfacher Übertretung der
Chauffeurverordnung ARV 1 (durch unkorrektes Beschriften von Einlageblättern,
Strafbefehl Ziff. 1) und Widerhandlung gegen die ARV 2 (durch Nichtaufbewahren der
Kontrollmittel der bei ihm angestellten Taxichauffeure [...] und [...] am Geschäftssitz;
Strafbefehl Ziff. 2 Punkt 1) in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des Berufungsverfahrens
ist nur noch die mangelhafte Überwachung der Kontrollmittel gemäss Ziff. 2 Punkt 2 des
Strafbefehls, hinsichtlich derer die Vorinstanz das Verfahren zufolge Verletzung des
Akkusationsprinzips eingestellt hat.

E. 2
2.1Der Beschuldigte macht geltend, die Delikte gemäss Ziff. 2 Punkt 2 des als
Anklageschrift geltenden Strafbefehls seien inzwischen verjährt, so dass das diesbezügliche
Verfahren heute zufolge Verjährung einzustellen sei.

2.2Bei der dem Beschuldigten in Ziff. 2 Punkt 2 des Strafbefehls zur Last gelegten
mangelhaften Überwachung der Kontrollmittel, welche er zwischen dem 1. Dezember 2012
und dem 18. März 2013 begangen haben soll, handelt es sich um Übertretungen.
Übertretungen verjähren hinsichtlich Strafverfolgung und Strafe in drei Jahren (Art. 109
StGB). Die Verfolgungsverjährung tritt jedoch nicht mehr ein, wenn vor Ablauf dieser Frist
ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist (Art. 97 Abs. 3 i.V.m. Art. 104 StGB). Der
Strafbefehl vom 30. September 2015 stellt kein erstinstanzliches Urteil i.S.v. Art. 97 Abs. 3
StGB dar, nach dessen Ausfällung die Verjährung nicht mehr eintreten würde (BGE 142 IV



11 E. 1.2.2 S. 13). Indessen ist auch das vorliegend angefochtene Urteil des Einzelgerichts
in Strafsachen vom 19. November 2015 noch innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist
ergangen. Es ist daher zu prüfen, ob dieses den Lauf der Verfolgungsverjährung gestoppt
hat.

2.3Zu Unrecht geht der Beschuldigte davon aus, dass ausschliesslich verurteilende
Erkenntnisse als Urteile i.S.v. Art. 97 Abs. 3 StGB zu verstehen seien, nach welchen die
Verjährung nicht mehr eintrete. Zwar hatte sich das Bundesgericht im Entscheid BGE 134
IV 328 E. 2.1 S. 331, auf den sich der Beschuldigte beruft, tatsächlich noch in diesem Sinne
geäussert und diese Auffassung in der Folge mehrfach bestätigt. Es hat diese
Rechtsprechung jedoch mit dem Urteil BGE 139 IV 62 mit ausführlicher Begründung
geändert und erkannt, dass unter erstinstanzlichen Urteilen i.S.v. von Art. 97 Abs. 3 StGB
nicht nur verurteilende, sondern auch freisprechende Erkenntnisse zu verstehen sind (E.
1.5.2 ff. S. 72 ff.). Der Entscheid des Strafgerichts vom 19. November 2015 stellt in Bezug
auf die hier zur Diskussion stehenden Delikte indessen weder ein verurteilendes noch ein
freisprechendes Erkenntnis, sondern eine Einstellungsverfügung, d.h. einen
verfahrenserledigenden Prozessentscheid dar. Es stellt sich die Frage, ob solche Entscheide
als Urteile i.S.v. Art. 97 Abs.

E. 3
3.1Die Vorinstanz hat die Einstellung des Verfahrens im Anklagepunkt Ziff. 2 Punkt 2
damit begründet, dass diesbezüglich der als Anklageschrift geltende Strafbefehl zu wenig
detailliert ausgefallen und daher das Akkusationsprinzip verletzt sei. Es könne dem
Strafbefehl nicht entnommen werden, welche Verstösse gegen die ARV 2 dem
Beschuldigten im Einzelnen vorgeworfen würden. So fehle es zum Beispiel an der genauen
Datierung der Verletzung der Bestimmungen von ARV 1 und ARV 2, obschon die
Verstösse der einzelnen Taxichauffeure, welche die tatsächliche Grundlage des dem
Beschuldigten zur Last gelegten Vorwurfs der mangelnden Überwachung der
Kontrollmittel darstellten, im Kontrollbericht äusserst detailliert dargelegt worden seien. Es
sei im Strafbefehl auch nicht dargelegt worden, welche konkreten Verstösse der Mitarbeiter
durch die mangelhafte Überwachung der Kontrollmittel nicht entdeckt worden seien. Damit
habe der Beschuldigte nicht substantiiert einwenden können, dass allenfalls gar keine
Verstösse der Mitarbeiter vorgelegen hätten oder dass diese Verstösse für ihn nicht
erkennbar gewesen seien.

3.2Nach dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV; SR 101)
sowie aus Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a und b der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK, SR 0.101) abgeleiteten, in Art. 9 StPO verankerten Anklagegrundsatz bestimmt
die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Das Gericht ist an den in der
Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden, nicht aber an dessen rechtliche
Würdigung durch die Anklagebehörde (Art. 350 Abs. 1 StPO). Die Anklage hat die der
beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu
umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend
konkretisiert sind. Entscheidend ist, dass die beschuldigte Person genau weiss, was ihr
konkret vorgeworfen wird (BGE 126 I 19 E. 2a; 120 IV 348 E. 2c). Das Anklageprinzip
bezweckt damit zugleich den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und
garantiert deren Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGer 6B_492/2012
vom 22. Februar 2013 E. 3.4.1; BGE 138 IV 209; 133 IV 235 E. 6.2 f. mit Hinweisen).
Konkretisiert wird der Anklagegrundsatz zur Hauptsache durch die in Art. 325 Abs. 1 StPO



umschriebenen formellen Anforderungen, welche das Verfahrensrecht an die
Anklageschrift stellt. Gemäss dieser Bestimmung sind neben den am Verfahren Beteiligten
möglichst kurz, aber genau, die dem Beschuldigten vorgeworfenen Taten anzugeben, mit
Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung (lit. f), ferner die
nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der
anwendbaren Bestimmungen (lit. g). Es geht insbesondere darum, dass die Umstände
aufgeführt sind, welche zum gesetzlichen Tatbestand gehören (BGer 6B_379/2013 vom 4.
Juli 2013, E. 1.1; BGE 126 I 19 E. 2a S. 21; zum Ganzen: AGE SB.2016.81 vom
29. August 2017). Im Falle einer Einsprache gegen einen Strafbefehl gilt der Strafbefehl als
Anklageschrift (Art. 356 Abs. 1 i.f.). Die Sachverhaltsumschreibung im Strafbefehl (vgl.
Art. 353 Abs. 1 lit. c StPO) muss daher den Anforderungen an eine Anklage genügen (BGE
140 IV 188 E. 1.4 und 1.5).

3.3Ziff. 2 Punkt 2 des Strafbefehls vom 30. September 2015, um den es hier geht, lautet wie
folgt:■Mangelhafte Überwachung der Kontrollmittel: Der Beschuldigte unterliess es vom
01.12.2012 bis zum 18.03.2013 pflichtwidrig als verantwortlicher Arbeitgeber der
Taxichauffeure [...], [...], [...], [...], [...], [...] und [...] mittels der verfügbaren Unterlagen
(Einlageblätter und Wochenbündel des Fahrtschreibers, Wochen- und Tagesblätter der
Arbeitsbücher, allfällige betriebsinterne Tagesrapporte und Kontrollkarten) zu überprüfen
ob die Bestimmungen über die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit durch die vorgenannten
Taxichauffeure eingehalten worden sind.■(Akten S. 27).

3.4Nach der Strafbestimmung von Art. 28 Absatz 2 ARV 2 macht sich strafbar, wer die
Kontrollbestimmungen gemäss Art. 15-23 ARV 2 verletzt. Art. 21 Abs. 1 ARV 2 schreibt
dem Arbeitgeber vor, laufend anhand der verfügbaren Unterlagen (Einlageblätter und
Wochenbündel des Fahrtschreibers, Wochen- und Tagesblätter der Arbeitsbücher, allfällige
betriebsinterne Tagesrapporte und Kontrollkarten) zu überwachen, ob die Bestimmungen
über die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit gemäss Art. 5-12 ARV 2 eingehalten worden sind.
Nach Art. 22 Abs. 2 ARV 2 muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass der Chauffeur die
Bestimmungen über die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit einhält, die Kontrollmittel
vorschriftsgemäss führt und ihm rechtzeitig abgibt. Gemäss Art. 28 Abs. 4 ARV 2
untersteht der Arbeitgeber, der eine nach ARV 2 strafbare Handlung eines Chauffeurs
veranlasst oder nicht nach seinen Möglichkeiten verhindert hat, der gleichen
Strafandrohung wie dieser.

Aus dem Wortlaut und der Konzeption von Art. 28 und Art. 21 ARV 2 ergibt sich, dass sich
der Arbeitgeber, der ■ nachweislich ■ die Kontrolle unterlässt, strafbar macht. Da der
Tatbestand des Art. 28 Abs. 2 ARV 2 als Tätigkeits- und nicht als Erfolgsdelikt konzipiert
ist, bedarf es zu dessen Erfüllung keiner konkreten Widerhandlung durch die Chauffeure
gegen die ARV 2. Ohne derartige Verstösse ist einfach der Beweis schwieriger zu
erbringen, dass die Kontrolle vernachlässigt worden ist. Allerdings kann auch bei korrekt
handelnden Chauffeuren der Arbeitgeber seine Kontrollpflicht verletzen, was unter
Umständen durch Zeugenaussagen (er habe gar nie die Kontrollkarten angeschaut oder
ähnliches) bewiesen werden könnte. Daraus folgt, dass die Verstösse der Chauffeure nicht
zwingend im Strafbefehl gegen den Arbeitgeber aufzuführen sind.

Falls die Chauffeure selbst die ARV 2 verletzen und der Arbeitgeber dies pflichtwidrig
nicht verhindert, so wirkt sich dies gemäss Art. 28 Abs. 4 ARV 2 auf die Bemessung seiner
Busse aus. Solches wird dem Beschuldigten vorliegend aber nicht vorgeworfen, und
entsprechend wurde die Busse im Strafbefehl auch nicht in derselben Höhe festgesetzt wie



diejenigen der fehlbaren Chauffeure. Vielmehr wird dem Beschuldigten vorgeworfen,
gegen Art. 28 Abs. 1 ARV 2 verstossen zu haben, indem er als verantwortlicher
Arbeitgeber nicht mittels der verfügbaren Unterlagen überprüft habe, ob die bei ihm
angestellten Taxichauffeure die Bestimmungen über die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit
eingehalten hätten. Es wird ihm mithin eine mangelhafte Kontrolle der Kontrollmittel
vorgeworfen, nicht die unterlassene Verhinderung konkreter Verstösse durch die
Angestellten. Dass die sieben im Strafbefehl erwähnten Chauffeure selbst die ARV 2
mehrfach verletzt hatten, diente lediglich als Beweis dafür, dass der Beschuldigte
tatsächlich die Unterlagen nicht kontrolliert hat ■ andernfalls hätten ihm wie der
Kontrollbehörde die zahlreichen Unstimmigkeiten auffallen müssen. Beweise müssen
jedoch in der Anklageschrift nicht aufgeführt werden.

3.5Die Vorinstanz hat erwogen, angesichts der konkreten Formulierung des Strafbefehls
habe der Beschuldigte sich nicht substantiiert verteidigen und einwenden können, dass
allenfalls gar keine Verstösse der Chauffeure vorgelegen hätten oder dass er diese nicht
hätte erkennen können. Der Vorwurf an den Beschuldigten knüpft allerdings wie dargelegt
nicht an die Verstösse der Chauffeure an, sondern an sein eigenes Verhalten als
Arbeitgeber, der nach Art. 21 Absatz 1 ARV 2 gehalten ist, gegenüber seinen Chauffeuren
■ unabhängig von deren allfälligem eigenem Fehlverhalten ■ eine Kontrolltätigkeit zu
entfalten. Der Beschuldigte hat dies offenbar auch durchaus richtig verstanden, hat er doch
seiner Einsprache gegen den Strafbefehl Mahnschreiben an die Chauffeure beigelegt (vgl.
dazu Akten S. 87, 88, 90, 91). Es trifft somit nicht zu, dass der inkriminierte Sachverhalt
lediglich aus den Akten hervorgehe oder dass die Argumente des Beschuldigten teilweise
völlig an der Sache vorbeigingen, wie die Vorinstanz argumentiert. Wie bereits erwähnt,
muss der Beschuldigte zum Vorwurf seiner eigenen mangelhaften Kontrolltätigkeit
Stellung beziehen können, nicht zum Fehlverhalten seiner Chauffeure. Dies hat er denn
auch ausführlich getan (Akten S. 79 f.).

3.6Es ist somit festzuhalten, dass Ziff. 2 Punkt 2 des Strafbefehls, womit dem
Beschuldigten vorgeworfen wird, bezüglich sieben konkret genannter Taxichauffeure die
Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit nicht anhand der Einlageblätter und Wochenbündel des
Fahrtschreibers, der Wochen- und Tagesblätter der Arbeitsbücher sowie allfälliger
betriebsinterner Tagesrapporte und Kontrollkarten überprüft zu haben, in dieser Form dem
Akkusationsprinzip genügt.

E. 4
4.1Damit ist in materieller Hinsicht zu prüfen, ob der Beschuldigte nachgewiesenermassen
seine Kontrollpflicht verletzt hat. Der Beschuldigte vertritt die Ansicht, um einen
Instanzenverlust zu vermeiden, müsse das Berufungsgericht die Sache zur materiellen
Entscheidung an die Vorinstanz zurückweisen, da diese im betreffenden Anklagepunkt
keinen materiellen Entscheid gefällt habe. Dem ist nicht zu folgen. Gemäss Art. 408 StPO
fällt das Berufungsgericht ein das erstinstanzliche Urteil ersetzendes neues Urteil, wenn es
auf die Berufung eintritt. Nur wenn das erstinstanzliche Verfahren wesentliche Mängel
aufweist, durch die in schwerwiegender Weise in die Rechte der beschuldigten Person
eingegriffen wurde und die im Berufungsverfahren nicht geheilt werden können, ist die
Sache an das erstinstanzliche Gericht zurückzuweisen (Art. 409 Abs. 1 StPO). Beispiele
hierfür sind nach der Praxis etwa die nicht richtige Besetzung des Gerichts, fehlende
Zuständigkeit, unterbliebene korrekte Vorladung, Verweigerung von Teilnahmerechten etc.
(vgl. Aufzählung beiEugster, in: Basler Kommentar StPO, a.a.O., Art. 409 N 1). Ein solcher



Fall liegt hier nicht vor. Das Appellationsgericht kann daher selbst ein materielles Urteil
fällen.

4.2In diesem Zusammenhang ist zunächst auf den Bericht des Taxibüros vom
30. September 2014 zu verweisen, wonach anlässlich einer Betriebskontrolle am 18. März
2013 die Kontrollmittel der sieben im Strafbefehl genannten Chauffeure einbezogen und bei
deren Durchsicht zahlreiche (im Bericht einzeln aufgeführte) Verstösse der Chauffeure
festgestellt worden seien (Akten S. 12-24). Sämtliche dem Bericht beigelegten
Kontrollkarten (Akten S. 26) waren vom Beschuldigten unterzeichnet worden. Wäre er
seiner Kontrollpflicht tatsächlich nachgekommen, hätte er dabei den Grossteil der im
Bericht genannten Unstimmigkeiten entdecken und mit den Chauffeuren thematisieren
sowie allfällige weitere Konsequenzen ziehen müssen. In der erstinstanzlichen Verhandlung
wurde er ausführlich auf diese Punkte hingewiesen und befragt. Auf die Frage, was der
Chef machen müsse, wenn ein Chauffeur zu spät auf Arbeitszeit schalte, erklärte die
Auskunftsperson B____, ehemalige Mitarbeiterin des Taxibüros, der Chef könne das
korrigieren und auf der Rückseite der Kontrollkarte vermerken. Er habe es dem
Arbeitnehmer zu erklären und beide hätten dann auf der Rückseite zu unterschreiben (Akten
S. 165 f.). Wenn ein Einlageblatt und eine Kontrollkarte zwar übereinstimmten, aber
regelmässig taxitypische Bewegungen (das Nachrücken auf dem Standplatz) vor dem
Einschalten der Arbeitszeit stattfänden, müsse der Chef den Chauffeur abmahnen und ihn
gegebenenfalls melden oder ihm allenfalls auch kündigen (Akten S. 166). Der Beschuldigte
bemerkte zu diesen Vorhalten, man habe ihm auf dem Kontrollbüro gesagt, der Taxihalter
müsse den Chauffeuren schriftlich mitteilen, dass und welche Fehler sie gemacht hätten.
Auf der Kontrollkarte vermerke er jeweils nichts. ■Hinten unterschreibe ich einfach und
schreibe auch die Überstunden drauf■ (Akten S. 166 unten). Auf die Frage, was er mache,
wenn die Chauffeure ihre Fehler nicht vermerkten, räumte er ein, dann sei es ein Fehler,
wenn er nichts vermerke. Auf Nachfrage bestätigte er, er habe derartige Fehler bemerkt und
das den Chauffeuren schriftlich mitgeteilt (Akten S. 167 oben). Zu diesem Punkt wurde in
der Folge die Auskunftsperson C____, welche den Bericht des Taxibüros vom 30.
September 2014 verfasst hatte, befragt. Sie erklärte, der Beschuldigte hätte ihr Kopien der
Mahnschreiben einreichen müssen. Teilweise habe er ihr gesagt, er habe Mahnschreiben
gemacht, aber als sie die betreffenden Chauffeure gefragt habe, hätten diese ihr gesagt, dass
sie nie solche Schreiben bekommen hätten. Sie bezweifle, ob die vor Gericht eingereichten
Mahnschreiben richtig datiert seien. Der Beschuldigte habe ja gewusst, dass seine
Chauffeure wieder Strafen bekämen wegen Regelverstössen. ■Man kann da natürlich
Schreiben machen und irgend ein Datum hineinschreiben■ (Akten S. 169). Bezüglich des
Mahnschreibens vom 25. Januar 2013 an [...] (Akten S. 88) fällt denn auch auf, dass es erst
nach der fristlosen Kündigung vom 23. Januar 2013 (Akten S. 82) ausgestellt worden sein
soll. Dieses Mahnschreiben ist sodann in deutscher Sprache abgefasst, welche [...] nur sehr
mangelhaft versteht. So kennt er das deutsche Wort ■Sorgfaltspflicht■ nicht und weiss
nicht, was ■aufgebauscht■ heisst (vgl. Protokoll, Akten S. 133). Im Schreiben vom
8. Januar 2013, wiederum auf Deutsch, erklärte der Beschuldigte dem Chauffeur, er habe
leider Fehler entdeckt. Der Chauffeur sei verpflichtet, die ARV 2 einzuhalten. Der
Arbeitgeber habe eine gesetzliche Kontrollpflicht und müsse bei wiederholten Verletzungen
der ARV 2 die Konsequenzen ziehen. ■Aus diesem Grund bitten wir Sie, alle Gesetze
einzuhalten und bei Fehlern uns unverzüglich zu informieren■ (Akten S. 87). Welche
konkreten Fehler er entdeckt habe und was der Chauffeur künftig tun oder unterlassen solle,
erklärte der Beschuldigte nicht. Das Schreiben ist vollkommen pauschal gehalten und



könnte jedem beliebigen Chauffeur routinemässig zugeschickt werden. Mit solchen
Routineschreiben, falls sie den betreffenden Chauffeuren überhaupt alle ausgehändigt
wurden, genügte der Beschuldigte seiner Kontrollpflicht nicht. Die rein technischen
Formulierungen dürften im Übrigen die meisten türkischsprachigen Chauffeure kaum
verstehen. So erklärte auch [...] als Auskunftsperson in der vorinstanzlichen
Hauptverhandlung, er habe das an ihn gerichtete Schreiben vom 15. Januar 2013 in
deutscher Sprache (Akten S. 85) nicht verstanden (Akten S. 147). Wäre es dem
Beschuldigten tatsächlich ein Anliegen gewesen, dass die Chauffeure seine Mahnungen
verstehen und sich danach verhalten, hätte er ihnen auf Türkisch geschrieben. Ausserdem
hätte er ■ wie er es in zwei Schreiben (Akten S. 90, 91) getan hat ■ die begangenen Fehler
konkret aufführen und ausdrücklich sagen müssen, welches Verhalten von den Chauffeuren
erwartet und welches nicht toleriert wird.

4.3Es ist festzustellen, dass sieben beim Beschuldigten beschäftigte Chauffeure im
Dezember 2012 und im Januar 2013 nachweislich zahllose Verletzungen der Arbeits-,
Lenk- und Ruhezeit begangen haben, zum Beispiel mehrfaches unkorrektes Bedienen des
Fahrtschreibers, mehrfaches wahrheitswidriges Beschriften der Kontrollkarte,
Überschreiten der Höchstarbeitszeit, Nichteinhalten der gesetzlich vorgeschriebenen
Arbeitspause, Nichteinhalten des wöchentlichen Ruhetages und unkorrektes Bedienen des
Fahrtenschreibers. Diese Verstösse hat der Beschuldigte aufgrund seiner mangelnden
Kontrolltätigkeit nicht bemerkt oder ■ falls er sie bemerkt hat ■ es unterlassen, sie als
Fehler festzuhalten und die Chauffeuren in geeigneter Form damit zu konfrontieren. Ob
eine bessere Kontrolle die Verstösse der Chauffeure verhindert hätte oder nicht, spielt für
die Tatbestandsmässigkeit seines Verhaltens gemäss Art. 22 Abs. 2 ARV 2 keine Rolle. Ein
Vorwurf i.S.v. Art. 28 Absatz 4 ARV 2 ■ dass er eine nach ARV 2 strafbare Handlung
eines Chauffeurs veranlasst oder nicht nach seinen Möglichkeiten verhindert hätte ■ wird
dem Beurteilten wie erwähnt nicht gemacht.

4.4Zusammenfassend ist dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend festzustellen,
dass gegen den Beschuldigten ■ zusätzlich zu den bereits rechtskräftig gewordenen
Schuldsprüchen wegen mehrfacher Übertretung der Chauffeurverordnungen ARV 1 und
ARV 2 (unkorrektes Beschriften von Einlageblättern; Nichtaufbewahren der Kontrollmittel
der angestellten Taxichauffeure [...] und [...] am Geschäftssitz) ■ ein Schuldspruch wegen
Übertretung des Chauffeurverordnung ARV 2 (durch Verletzung der Kontrollpflichten
bezüglich der Einhaltung der Bestimmungen über die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit durch
die angestellten Taxichauffeure) zu ergehen hat.

E. 5
5.1Bei der Strafzumessung ist von den Strafbestimmungen von Art. 21 ARV 1 und Art. 28
ARV 2 auszugehen, wonach Bussen bis CHF 10■000.■ möglich sind. Da der Beschuldigte
durch mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen (Bussen)
erfüllt hat, ist in Anwendung von Art. 104 i.V.m Art. 49 Abs. 1 StGB das
Asperationsprinzip anzuwenden, wonach die Strafe für die schwerste Tat festzulegen und
angemessen zu erhöhen ist. Die Bussen für die einzelnen Taten sind somit nicht zu
kumulieren. Im vorliegenden Fall ist die schwerste Tat die Verletzung der Kontrollpflichten
des Arbeitgebers gemäss Art. 28 Abs. 2 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 ARV 2.

5.2Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Berufungserklärung eine Busse in Höhe von
insgesamt CHF 7■700.■ (bei schuldhafter Nichtbezahlung ersatzweise eine Freiheitstrafe



von 77 Tagen), in der Berufungsbegründung eine solche von insgesamt CHF 8■200.■
(ersatzweise 82 Tage Freiheitsstrafe) beantragt. Wie sich aus der Aufstellung der
Kantonspolizei vom 28. Oktober 2015 (Akten ES.2015.677 S. 59 ff.) ergibt, wurde der
Antrag betreffend die Busse für die Verletzung der Kontrollpflichten in Beziehung zu den
Bussen für die einzelnen Taxichauffeure gesetzt. Angesichts der Tatsache, dass vorliegend
keine Bussenbemessung nach Art. 28 Absatz 4 ARV 2 erfolgt, erscheint es indessen nicht
gerechtfertigt, an die Bussen der Chauffeure anzuknüpfen. Das Verschulden für die
Verletzung der Kontrollpflichten des Arbeitgebers ist gemäss Art. 28 Abs. 2 ARV 2
vielmehr grundsätzlich unabhängig von den Verfehlungen der Chauffeure zu bemessen. Im
vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass die Kontrolle durch den Beschuldigten in hohem
Masse mangelhaft war und die sieben Chauffeure bezüglich Arbeits- und Ruhezeit mehr
oder weniger in eigener Regie schalten und walten konnten. Der Beschuldigte war zudem
vorgewarnt und zeichnete sich durch eine gewisse Uneinsichtigkeit aus, hatte er doch
diesbezüglich bereits etliche vorausgegangene Vorsprachen auf dem Kontrollbüro, ohne
dass er eine wirksamere Kontrolle eingeführt hätte. In Bezug auf die Verletzung der
Kontrollpflichten ist somit von einem mittelschweren Verschulden auszugehen. Hierfür
wäre eine Busse von rund CHF 3■800.■ angemessen, falls dieses Delikt allein zu
beurteilen wäre. Bei Einbezug der bereits rechtskräftigen Schuldsprüche, welche für sich
allein mit einer Busse von CHF 480.■ geahndet würden, erhöht sich die Einsatzbusse in
Anwendung des Asperationsprinzips auf CHF 4■000.■.

5.3Stark strafmildernd ist indessen zu berücksichtigen, dass seit den hier zu beurteilenden
Taten bereits 5 Jahre vergangen sind. Die Delikte wären somit seit zwei Jahren verjährt,
wenn die Verfolgungsverjährung nicht gemäss Art. 97 Abs. 3 StGB gestoppt worden wäre.
Dieser langen Verfahrensdauer ist in Anwendung von Art. 48 lit. e StGB durch eine
Halbierung des obgenannten Bussenbetrags Rechnung zu tragen.

Daraus ergibt sich, dass sich insgesamt eine Busse von CHF 2■000.■ (im Falle der
schuldhaften Nichtbezahlung 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) als angemessen erweist.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der erstinstanzliche Kostenentscheid zu bestätigen,
wobei die Urteilsgebühr für den Beschuldigte, welcher nicht selbst Berufung erhoben hat,
lediglich CHF 100.■, nicht die doppelte Gebühr, beträgt. Die Kosten für das
zweitinstanzliche Verfahren mit Einschluss einer Gebühr von CHF 900.■ gehen zu Lasten
des unterliegenden Beschuldigten (Art. 428 Abs. 1 StPO).
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